
Sitzung des Jugendhilfeausschusses 

27. Juli 2020, 16 Uhr 



Verpflichtungsformel: 

„Ich gelobe Treue der Verfassung,  

Gehorsam den Gesetzen  

und die gewissenhafte Erfüllung  

meiner Pflichten; 

Insbesondere gelobe ich,  

die Rechte des Landkreises  

gewissenhaft zu wahren, sein Wohl  

und das seiner Einwohnerinnen und Einwohner  

nach Kräften zu fördern.“ 

(So wahr mir Gott helfe) 

 

 

Verpflichtung der stv. Mitglieder Tanja Schick und Volker Schwarz 



Tagesordnung öffentlich 

1. Kinder und Jugendkriminalität im 

Zollernalbkreis, Bericht des Polizeipräsidiums 

Reutlingen 

2. Änderungen durch das Gute-KiTa-Gesetz BW 

3. Bericht zur Situation in der Heimerziehung, bei 

Tagesgruppen (TG) und bei 

sozialpädagogischer Familienhilfe (SPFH) bzw. 

intensiver sozialpädagogischer 

Einzelbetreuung (ISE) 



 

Kinder- und Jugendkriminalität im Zollernalbkreis 

 

Jugendhilfeausschuss Zollernalbkreis  

Sitzung am 27.07.2020 

 
Lothar  Rieger   Polizeipräsidium Reutlingen   Referat Prävention 



Jugendkriminalität 

• Umfasst alle Straftaten, die junge Menschen unter 21 Jahre begehen:  

– Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr,  

– Jugendliche von 14 bis 17 Jahren und  

– Heranwachsende von 18 bis 20 Jahren. 

 

• Deliktische Schwerpunkte sind:  

– Diebstähle/Ladendiebstahl.  

– Rauschgiftdelikte, insbesondere mit Cannabis. 

 

• Landesweite Zunahme von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung um 

45,6%, insbesondere auch durch Verbreiten von pornografischen Schriften sowie dem 

Verbreiten, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie. Auch Kinder und Jugendliche 

gelangen durch ihre Smartphones an pornografisches Bildmaterial und leiten dieses an 

Freundinnen und Freunde weiter.  
 

 



Jahresvergleich Straftaten im Zollernalbkreis 

 

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

Registrierte Straftaten 2019: 

 

• Minimaler Anstieg um 2,1 % (+ 135 Straftaten) ) 

• Leichter Rückgang der Aufklärungsquote von 65,7 % auf 63,3% (BW: 61%) 

Die Kriminalitätsbelastung im ZAK stieg 2019  leicht von 3.416 auf 3.473 Straftaten/100.000 Einwohner (BW: 5.184). 



Jahresvergleich Tatverdächtige im Zollernalbkreis 

 

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

Registrierte Tatverdächtige (TV) 2019: 

• Minimaler  Rückgang  um 90 TV (-2,7%) 

• 436 TV (13,6 % der TV) unter Alkoholeinfluss (+10,7 %) 

• 900 Nichtdeutsche TV (28 % der TV, -1,8 %) 



Jahresvergleich „Jungtäter“ im Zollernalbkreis 
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Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

Tatverdächtige „Jungtäter" (unter 21 Jahre) 2019: 

 

• Rückgang um 71 TV (-8,6 %) 

• 97 TV Jungtäter unter Alkoholeinfluss  



Jahresvergleich tatverdächtige Kinder im Zollernalbkreis 
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Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

Tatverdächtige Kinder 2019: 

 

• Rückgang um 18 Kinder (-12,9%) 



Jahresvergleich tatverdächtige Jugendliche im Zollernalbkreis 
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Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

Tatverdächtige Jugendliche 2019: 

 

• Rückgang um 14 Jugendliche (-4,1%) 



Jahresvergleich tatverdächtige Heranwachsende im Zollernalbkreis 
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Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

Tatverdächtige Heranwachsende 2019: 

 

• Rückgang um 39 Heranwachsende (-11,5%) 



Straftaten im Zollernalbkreis  

Zollernalbkreis 2018 2019 Veränderung Tendenz 

Straftaten gesamt 6.427 6.562  + 2,1 % 

davon aufgeklärt 
65,7 % 
(4.224) 

 63,3 % 
(4.151) 

- 1,7 % 

Tatverdächtige gesamt 
männlich / weiblich 

3.302 
2.543 / 759 

3.212 

2.398 / 814 
 - 2,7 % 

Tatverdächtige unter 21 Jahren 
Anteil an TV-Gesamt 

823 
(24,9 %) 

752 
(23,4 %) 

- 71  
(- 8,6 %) 

    davon Kinder 139 121 - 12,9 % 

    davon Jugendliche 345 331 - 4,1 % 

    davon Heranwachsende 339 300 - 11,5 % 

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 



Zollernalbkreis 2018 2019 Veränderung Tendenz 

Tatverdächtige Deutsche 

Anteil in % 

2.319 

70,2 % 

2.312 

71,9% 
-0,3% 

Tatverdächtige Nichtdeutsche 

Anteil in % 

983 

29,8 % 

900 

28,1% 
-8,4% 

Deutsche tatverdächtige Kinder 110 98 -12 

Nichtdeutsche tatverdächtige Kinder 29 23 -6 

Deutsche tatverdächtige Jugendliche 291 290 -1 

Nichtdeutsche tatverdächtige Jugendliche 54 41 -13 

Deutsche tatverdächtige Heranwachsende 233 233 0 

Nichtdeutsche tatverdächtige Heranwachsende 106 67 -39 

Tatverdächtige - Deutsche/Nichtdeutsche  

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 



Straftaten gesamt Flüchtlinge/Asylbewerber 

Zollernalbkreis 2018 2019 Veränderung Tendenz 

TV Asylbewerber/Flüchtlinge 244 131 -113 

 

Anteil an Gesamt-TV 

 

7,4 % 4,1% -3,3% 

davon männlich / weiblich 213 / 31 109 / 22 -104 / -9 

davon Kinder 

 
6 4 -2 

davon Jugendliche 

 
16 6 -10 

davon Heranwachsende 41 17 -24 

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik  

 



Kinder – Straftaten im Zollernalbkreis 

Anzahl tatverdächtiger Kinder im Zollernalbkreis 2018 2019 + / -- 

Gesamt 139 121 -18 

Ladendiebstahl 62 55 -12 

„Einfache“ Diebstähle – ohne Ladendiebstahl 12 5 -7 

„Schwere“ Diebstähle 3 2 -1 

Sachbeschädigung („Gewalt gegen Sachen“) 24 16 -8 

Vorsätzliche „einfache“ Körperverletzung 14 17 +3 

Gefährliche/schwere Körperverletzung 13 1 -12 

Beleidigung („verbale Gewalt“) 8 8 0 

Sexualdelikte 5 6 +1 

Betrug 1 2 +1 

Rauschgift – Erwerb/Besitz 3 2 -1 

Nötigung / Bedrohung 5 1 -4 

Raub/Räuberische Erpressung 2 1 -1 



Jugendliche – Straftaten im Zollernalbkreis 

Anzahl tatverdächtiger Jugendlicher im Zollernalbkreis 2018 2019 + / - 

Gesamt 345 331 -14 

Ladendiebstahl 80 63 -17 

„Einfache“ Diebstähle – ohne Ladendiebstahl 28 28 0 

„Schwere“ Diebstähle 21 21 0 

Rauschgift – Erwerb / Besitz 93 74 -19 

Rauschgift - Handel 37 13 -24 

Vorsätzliche „einfache“ Körperverletzung 30 52 +22 

Gefährliche / schwere Körperverletzung 33 20 -13 

Sachbeschädigung („Gewalt gegen Sachen“) 49 30 -19 

Beleidigung („verbale Gewalt“) 20 24 +4 

Betrug (mit Beförderungserschleichung) 14 13 -1 

Nötigung / Bedrohung 11 16 +5 

Waffengesetz 9 12 +3 

Sexualdelikte 8 15 +7 

Raub / Räuberische Erpressung 7 8 +1 

Urkundenfälschung 10 5 -5 

Urheberrechtsverletzung 0 5 +5 

Widerstand 1 0 -1 



Heranwachsende  - Straftaten im Zollernalbkreis 

Anzahl tatverdächtiger  Heranwachsender  

im Zollernalbkreis 
2018 2019 + / -  

Gesamt 339 300 -39 

Rauschgift – Erwerb / Besitz 90 78 -12 

Rauschgift - Handel 24 26 +2 

Vorsätzliche „einfache“ Körperverletzung 38 31 -7 

Gefährliche / schwere Körperverletzung 32 33 +1 

Betrug (ohne Beförderungserschleichung) 26 24 -2 

Beförderungserschleichung  10 7 -3 

Sachbeschädigung („Gewalt gegen Sachen“) 19 19 0 

„Einfache“ Diebstähle – ohne Ladendiebstahl 22 19 -3 

Ladendiebstahl 32 21 -11 

„Schwere“ Diebstähle 21 18 -3 

Beleidigung (“verbale Gewalt“) 13 25 +12 

Nötigung / Bedrohung 7 11 +4 

Waffengesetz 17 18 +1 

Raub / räuberische Erpressung 11 8 -3 

Sexualdelikte 10 7 -3 

Urkundenfälschung 11 9 -2 

Widerstand 0 0 0 

Urheberrechtsverletzung 0 0 0 



Problematik Cannabis-Konsum 

„Die Häufung von psychischen Störungen stehen oftmals im 

Zusammenhang mit dem Konsum von BtM. Hierbei fällt insbesondere 

der Konsum von Marihuana auf, wobei es beim Einschreiten von 

Polizeibeamten teilweisen zu massiven Widerständen kommt.“  

 

Quelle: Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Reutlingen. 

 



Tatmittel Messer - „Jungtäter“ im Zollernalbkreis    

Altersgruppe Geschlecht 2018 2019 

Kinder männlich 3 0 

weiblich 0 1 

gesamt 3 1 

Jugendliche männlich 10 11 

weiblich 0 2 

gesamt 10 13 

Heranwachsende männlich 9 14 

weiblich 4 0 

gesamt 13 14 

„Jungtäter“ gesamt 26 28 

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 

Relativ hohe Zahlen bei männlichen 

Jugendlichen und Heranwachsenden! 

 

Das „bloße“ Mitführen von Messern führt 

bei Auseinandersetzungen häufig zu 

deren Einsatz, wodurch das Risiko 

erheblicher Verletzungen bei allen 

Beteiligten steigt. 

 

Die Bereitschaft ein Messer einzusetzen 

steigt mit zunehmendem Alkoholeinfluss! 

 
„Im Bereich der Gewaltkriminalität wird jedes fünfte 

schwer verletzte Opfer im Zusammenhang mit dem 

Tatmittel Messer registriert. Unter den tödlich 

Verletzten ist sogar bei jedem dritten Opfer ein 

Messer im Spiel.“  
Quelle: https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_20

19.pdf , Seite 50 

https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20200323_Sicherheitsbericht_Baden_Wuerttemberg_2019.pdf


Opferzahlen im Zollernalbkreis 2019 

  

Gesamt männlich weiblich Kinder Jugendliche 
Heran- 

wachsende 

 Straftaten gegen das Leben 13 8 5 1 0 0 

 Sexualdelikte  98 26 72 44 13 7 

 Raub/Räuberische Erpressung 34 27 7 0 5 1 

 Vorsätzlich - einfache - Körperverletzung 572 331 241 37 73 46 

 Gefährliche/Schwere Körperverletzung 240 153 87 6 15 24 

 Nötigung im Straßenverkehr  69 37 32 0 4 7 

 Bedrohung 207 112 95 15 15 10 

 Nachstellung 31 6 25 1 3 3 

 Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte 91 76 15 0 0 10 

Zahlenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 



Neue Broschüre für Eltern 

 

 

Neue Broschüre für Eltern „Was nun? Wenn Kinder und Jugendliche mit dem Gesetz 

in Konflikt geraten“  

 

Herausgeber: Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration 

 

Internet: https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf 

 

https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf
https://praevention.polizei-bw.de/wp-content/uploads/sites/20/2019/11/BROSCH%C3%9CRE-Was_nun.pdf


Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger  

Polizeipräsidium Reutlingen  

Referat Prävention  

72336 Balingen, Charlottenstr. 4 

Telefon: 07433/264-131 

Email: reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de  

Noch Fragen? 



Beschlussvorschlag TOP 1: 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur 

Kenntnis. 

 



Tagesordnung öffentlich 

1. Kinder und Jugendkriminalität im 

Zollernalbkreis, Bericht des Polizeipräsidiums 

Reutlingen 

2. Änderungen durch das Gute-KiTa-Gesetz BW 

3. Bericht zur Situation in der Heimerziehung, bei 

Tagesgruppen (TG) und bei 

sozialpädagogischer Familienhilfe (SPFH) bzw. 

intensiver sozialpädagogischer 

Einzelbetreuung (ISE) 



Kreisjugendamt 

25 

Seit  

1. Januar 2019 - 2022 



Kreisjugendamt 
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Kreisjugendamt 
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1: Bedarfsgerechte Angebote 

Der Instrumentenkasten im GUTE- KITA -GESETZ 

2: Guter Betreuungsschlüssel 

3: Qualifizierte Fachkräfte 

4: Starke Kitaleitung 

5: Kindgerechte Räume 

6: Gesundes Aufwachsen 

7: Sprachliche Bildung 

8: Starke Kindertagespflege. 

9: Netzwerke für mehr Qualität 

10: Vielfältige pädagogische  
      Arbeit 

Weniger Gebühren 
Hohe Gebühren dürfen kein Grund dafür sein, dass Kinder nicht in die Kita oder Kindertagespflege gehen – denn dort werden sie 
gefördert und können entdecken, was in ihnen steckt. Darum werden Familien mit dem GUTE KITA GESETZ bei den Gebühren 
entlastet. 



Kreisjugendamt 

28 



Kreisjugendamt 
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Situation jetzt durch Corona –Pandemie  

 
Qualifizierte Fachkräfte  

• Dringender denn je benötigt: Ausfälle durch Risikogruppen, sit.bedingte 
Schließungen, Ba-Wü: Ankündigung Programm Direkteinsteigende 

Starke Kitaleitung  

• Schwierige Umsetzung bei derzeitigen Personalausfällen und sehr viel 
aufwändigeren Dienstplangestaltung, eingeschränkte Möglichkeit der 
Gruppenzusammenlegungen, Einschränkungen der Öffnungszeit 

• Einarbeitung neuer MA, Azubi  

Starke Kindertagespflege  

• Verzögerung erwarteter VwV zur Erhöhung der Qualifizierung auf 300 UE,  

• bislang keine corona-bedingten TP-Stellen-Aufgaben 

• Chancen, neue TP aus arbeitslos Gewordenen zu gewinnen, unklar 
 

 



Kreisjugendamt 

30 

• Ziel: Mehr Fachkräfte für die vergütete 
praxisintegrierte Ausbildung gewinnen  
 

• seit Beginn Ausbildungsjahr 2019/20  
• 661 weitere Fachschülerinnen und Fachschüler  
 analog zur „Fachkräfteoffensive Erzieherinnen  
 und Erzieher“ des Bundes in einer vergüteten, 
 praxisintegrierten Ausbildungsform (PiA)  
• Förder-Zeitraum: drei Jahre 

Qualifizierte Fachkräfte  



Kreisjugendamt 
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• Im Zollernalbkreis derzeit kein PiA-Angebot 
 

 Einrichtung eines Angebotes in Kombination 
mit Teilzeit-Ausbildung andenken!  

 Die Schüler*innenzahl bei der traditionellen 
Ausbildung sinkt!  
 

• Angekündigt vom Kultusministerium in 
Reaktion auf Corona-Ereignisse: Direkt-
Einsteiger-Programm   

Qualifizierte Fachkräfte  



Kreisjugendamt 
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Starke Kitaleitung  
Ziel: Leitungszeit sicherstellen und  

 Leitungskräfte qualifizieren  
 
Leitungszeit für pädagogische Leitungsaufgaben seit 2.1.2020 : 
6 Std./Woche + 2 Std./Woche für jede weitere Gruppe,   
 
Vorgesehen: Angebot von Weiterqualifizierung für Kitaleitungen  
 Basisqualifizierung  
 + wählbare Module zu weiteren Themen wie 
 Kommunikation und Gesprächsführung 
 
Übergangslösung: Entnahme aus dem bestehenden   
 (Mindest-)personalbestand, möglich bis 31.8.2021  
 



Kreisjugendamt 
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Starke Kitaleitung  

20% der Kitas im ZAK noch mit alter Betriebserlaubnis  
mit geringerem Mindestpersonalschlüssel (Bestandsschutz)  

 

Corona-bedingt derzeit Betreuung auch unterhalb 
Mindestpersonalschlüssel möglich!  
 
Einsatz von Fachkräften aus dem Bundesprogramm Sprach-Kitas im 
Regelbetrieb 
 
Eingeschränktes Fortbildungsangebot – Online-Seminare 



Kreisjugendamt 
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Starke Kitaleitung  



Kreisjugendamt 
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Kernbestand pädagogische Leitungsaufgaben 

1. Konzeptions(weiter)entwicklung und  

 Umsetzung in der Einrichtung 

 

2. Team(weiter)entwicklung  

 innerhalb der Kita 

 

3. Interaktions(weiter)entwicklung 

 Mit den Kindern,  

 mit den Eltern und Familien der Kinder  

 und im Sozialraum 

Starke Kitaleitung  



Kreisjugendamt 
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Starke Kindertagespflege  
• Ziel: Die Qualifizierung von 

Tagespflegepersonen fördern  

• Umfangserweiterung  Qualifizierung  

 von 160 auf neu 300 Unterrichtseinheiten  

 (240 UE, 60 anderweitig) 

• Verpflichtende Fortbildung jährlich  

 von 15 auf 20 Unterrichtseinheiten 



Kreisjugendamt 
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Starke Kindertagespflege  

• Qualifizierung ist eine der Hauptaufgaben, die an 
den Jugendförderverein übertragen sind.  

• Erforderliche Fortbildung der  
     Kurs-Referent*innen 
• Erweiterung der zeitlichen und räumlichen 

Ressourcen für die Kurse 
 

• Erarbeitung des neuen 
Konzepts/Verwaltungsvorschrift  corona-bedingt 
verzögert 



Kreisjugendamt 
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Starke Kindertagespflege  

1.3.2020  (1.3.2014) 

Tagespflegepersonen:  97,  

davon aktiv tätig: 81 111  

 291    288 betreute Kinder: 

232    123 unter 3 Jahre  

     19      65 Kinder 3 bis 6 Jahre  

     40      99 Kinder 6 bis 14 Jahre 

            ø  3,6   2,6 Kinder/TPP 

? Akquise neuer TPP bei 300 UE ?  

 

 



Beschlussvorschlag TOP 2: 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur 

Kenntnis. 

 



Tagesordnung öffentlich 

1. Kinder und Jugendkriminalität im 

Zollernalbkreis, Bericht des Polizeipräsidiums 

Reutlingen 

2. Änderungen durch das Gute-KiTa-Gesetz BW 

3. Bericht zur Situation in der Heimerziehung, bei 

Tagesgruppen (TG) und bei 

sozialpädagogischer Familienhilfe (SPFH) bzw. 

intensiver sozialpädagogischer 

Einzelbetreuung (ISE) 



Kreisjugendamt 
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Kreisjugendamt 
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Kreisjugendamt 
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Einsätze der Rufbereitschaft  
                          pro Jahr 

- Die Rufbereitschaft steht außerhalb der Geschäftszeiten (abends, nachts, am Wochenende zur Verfügung 

- Häufig muss eine Gefährdungseinschätzung durchgeführt werden (Gefährdung des Kindeswohls) 

- In etwa einem Drittel der Einsätze ist eine Inobhutnahme notwendig (ein Kind oder mehrere Kinder)  

Kreisjugendamt 
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Zahl der Inobhutnahmen im Zollernalbkreis   pro Jahr 
 

Zahlen bis 

30.06.2020  

- Inobhutnahmen dauern in der Regel zwischen 2 Tagen und 4 Wochen 

- Zum Teil müssen mehrere Kinder einer Familie in Obhut genommen werden 

- Zum Teil müssen Kinder oder Jugendliche mehrfach in Obhut genommen werden 

- Häufig ist eine Rückführung in die Familie nicht ohne ambulante Hilfestellung möglich  
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Kreisjugendamt 
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Altersverteilung der In Obhut genommenen Kinder und Jugendlichen  

im Jahr 2019 
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Kreisjugendamt 
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Kreisjugendamt 
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Beschlussvorschlag TOP 3: 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur 

Kenntnis. 

 



Tagesordnung öffentlich 

4. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche - Präventionsangebote im 

Zollernalbkreis 

5. Vorstellung des Armuts- und Sozialberichts für 

den Zollernalbkreis - Ergebnisse und 

Handlungsansätze aus dem 

Beteiligungsworkshop "Arbeit, Wohnen, Mobil 

sein„ 

6. Anfragen und Bekanntgaben 



Kreisjugendamt  

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

 - deutschlandweit - 

 

 

Sexuelle Gewalt: ~16.000 

Kinderpornografie: ~12.200 

 

Dunkelziffer:  1:15 – 1:20 
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Kreisjugendamt  

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

- Zollernalbkreis - 

 

 

Anzeigen sexueller Missbrauch Kinder  28 

Anzeigen sexueller Missbrauch Jugendliche 4 

 

! Dunkelziffer ! 
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Kreisjugendamt  

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

- Zollernalbkreis - 

 

Präventionsangebote im Jugendamt 

Fachberatung Kindertagesbetreuung  

- Fortbildungsangebote für Erzieher*innen 

- Handbuch Kindeswohl und präventives Handeln 

- Merkblatt Kita und ASD 

- Kooperation mit Feuervogel e.V. z.B. Arbeitshilfe für Träger 

- Entwicklung von Schutzkonzepten mit Feuervogel e.V. 
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Kreisjugendamt  

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

- Zollernalbkreis - 

 

Präventionsangebote im Jugendamt 

Beratungsstellen 

- Fortbildungsangebote für Erzieher*innen in Zusammenarbeit mit 

Fachberatung für Kindertagesbetreuung 

- Mitarbeit „AK gegen sexuelle Gewalt“, „Netzwerk Kindeswohl und 

präventives Handeln 

- Fortbildungsangebot innerhalb des Jugendamtes 

- Beratung zum Thema Grenzverletzungen 

- Kooperation mit Feuervogel e.V. 
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Kreisjugendamt  

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

- Zollernalbkreis - 

 

Präventionsangebote im Jugendamt 

Jugendreferat 

- Unterstützung von Vereinen und Verbänden 

- Vereinbarung zum Schutzauftrag der Jugendhilfe 

- Qualifikation der Haupt- und Ehrenamtlichen 

- Dokumentation der Einsichtnahme in Führungszeugnisse 

- Schriftliches „Präventions- & Schutzkonzept“ 
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Kreisjugendamt  

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

- Zollernalbkreis - 

 

Präventionsangebote freier Träger 

Informations- und Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt im 

Zollernalbkreis Feuervogel e.V. 

 

Vorstellung durch Frau Kanz und Frau Heckele 
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FEUERVOGEL e.V. 2020 



Informations- und Beratungsstelle gegen sexuelle  
Gewalt im Zollernalbkreis FEUERVOGEL e.V. 

FEUERVOGEL e.V. 2020 

Personal (hauptamtlich) 

■ Janine Heckele (Leitung des Fachbereichs Beratung, 40%  

Beschäftigungsumfang) 

■ Claudia Kanz (Leitung des Fachbereichs Prävention, 40% 

Beschäftigungsumfang) 

■ Theresa Ehrenfried (Honorarkraft Beratung, ca. 2-4 Stunden/Woche) 

■ Frauke Schulten-Schmid (Verwaltung, ca. 4 Stunden/Woche) 



INFORMATION 

 
BERATUNG 

 
VORBEUGUNG  

VERNETZUNG 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



BERATUNG 

Für Betroffene von sexualisierter  

Gewalt, deren Bezugspersonen sowie  

Fachpersonen 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Beratung für Betroffene 

FEUERVOGEL e.V. 2020 

- Jugendliche ab 13 Jahren 

- Frauen (in Ausnahmefällen auch Männer) 

- wohnhaft im ZAK 

■ Themen können u.a. sein: 

→ Psychoedukation zu den Themen sexualisierte Gewalt und Trauma 

→ Stabilisierung durch ressourcenorientierte Arbeit und Körperarbeit 

→ Umgang mit Grenzverletzungen 

→ Vermittlung in weitere Hilfen wie z.B. Psychotherapie, Hilfen zur Erziehung… 

→ Beratung hinsichtlich Erstattung einer Strafanzeige 



Beratung für Angehörige bzw. Bezugspersonen 

FEUERVOGEL e.V. 2020 

■ z.B. Familienangehörige, Freund*innen, Privatpersonen, die von sexualisierter  

Gewalt erfahren haben oder einen solchen vermuten 

 

■ Themen können sein: 

- Verständnis für typische Folgen von sexualisierten Gewalterfahrungen schaffen 

- Was kann ich tun, um Betroffene zu unterstützen? 

- Was muss ich beachten, wenn ich sexualisierte Gewalt vermute? 



Beratung von Fachkräften aus dem  
pädagogischen und medizinischen Bereich 

FEUERVOGEL e.V. 2020 

■ z.B. Mitarbeiter*Innen des Jugendamtes, Erzieher*Innen, Lehrkräfte,  

Schulsozialarbeiter*Innen, Ärzte und Ärztinnen 

 

■ Themen können sein: 

- siehe oben 

- Insbesondere fachliche Begleitung in Kinderschutzverfahren! 



Beratung im Kinderschutzverfahren als 
„Insoweit erfahrene Fachkräfte“ nach § 8a und 

FEUERVOGEL e.V. 2020 

§ 8b SGB VIII 

■ Objektive Beratung von fallverantwortlichen Fachkräften, die eine  

Kindeswohlgefährdung in Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt vermuten. 

 
 

■ Ziel: Einschätzung des individuellen Risikos für ein Kind und gemeinsame  

Erarbeitung eines Hilfs- und Schutzkonzepts 



Warum zu einer spezialisierten  
Fachberatungsstelle wie Feuervogel? 

FEUERVOGEL e.V. 2020 

■ u.a. detailiertes Wissen über 

→ (gewichtige) Anzeichen sex. 

Gewalterfahrung 

→ Täterstrategien 

→ Familiendynamiken 

→ Gründe für Geheimhaltung durch 

Betroffene 

→ „Stolperfallen“ 

... 



PRÄVENTION 

Fortbildungen, Workshops, Pädagogische Tage,  

Informationsveranstaltungen, Projekte,  

Fortbildungsreihen, Unterrichtseinheiten… 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Lernzirkel 
STARKE STATIONEN 

  Interaktiver Lernzirkel für 

Grundschulen und SBBZ´s 

 Die wesentlichen Themen und Inhalte  

der Prävention sind altersgerecht und  

handlungsorientiert umgesetzt 

 

  Wichtige Themen wie: 

 

- Gefühle und Körper wahrnehmen 

- Gute und schlechte Geheimnisse  

unterscheiden lernen 

 

- Hilfe holen 
 

- Selbstbewusst „Nein“ sagen können 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Workshop 
Tarzan&Jane 2.0 

  Ein Workshop rund um Sexualität und 

Selbstbestimmung 

  Für Schulklassen der Klassenstufe 8/9 

 6 Schulstunden in teilweise geschlechtsgetrennten  

Gruppen 

 Themen: 

- Was mir wichtig ist… 

- Sexualität und Sprache 

- Verhütung 

- Pornografie und Medien 

- Sexuelle Selbstbestimmung 

- Informationen zu sexualisierter Gewalt 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Kinderschutzsystem 

 Ein Projekt zum Schutz der Kinder und  

der Sportvereine 

 Teams aus unterschiedlichen Vereinen  

werden intensiv geschult und  

sensibilisiert 

  Entwickeln von Schutzmaßnahmen und 

deren Umsetzung im Verein 

  Erarbeiten von Handlungsrichtlinien 

 Auf Wunsch Fortbildungen für  

Trainer*innen, Elternabende,  

Informationsveranstaltungen für Kinder  

und Jugendliche 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Fortbildungsreihe 
Schutzkonzept 

 Fortbildungsreihe für pädagogische Fachkräfte in  

Kindertageseinrichtungen zur Erarbeitung eines  

Schutzkonzeptes 

 3 Module (je 3 Stunden) für das gesamte Team, 1  

Coaching-Termin für die Leitungen, Elternabend 

 

  Themen der Fortbildungsreihe: 

 

- Bausteine eines Schutzkonzeptes 

 

- Kindeswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt 

- Was tun bei Verdacht/Erarbeitung von  

Handlungsleitlinien 

 Die Kosten für das Coaching übernimmt der  

Landkreis 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Kindergartenprojekt 

  In Konzeption und fast fertig 

 

  Für Kinder im Vorschulalter 

 Altersgerechte Umsetzung der  

Präventionsbausteine zur Vorbeugung  

von (sexualisierter) Gewalt 

 

  Mit Elternabend und Fortbildung für die 

pädagogischen Fachkräfte in der Kita 

 Die Bausteine und zusätzliches  

Material können für ca. 6 Wochen von  

den Kitas ausgeliehen werden 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Arbeitskreis gegen sexuelle Gewalt im  
Zollernalbkreis 

■ Der „AK gegen sexuelle Gewalt im Zollernalbkreis“ 

 

→ besteht bereits seit vielen Jahren 

→ trifft sich ca. 3x im Jahr 

→ derzeit nehmen Vertreter*Innen von ca. 15 bis 20 Institutionen regelmäßig teil 

→ Ziel: Vernetzung, Austausch, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema sexualisierte Gewalt,  
Fachvorträge 

→ aktuell: Austausch mit der Justiz, Einrichtung der „Verfahrensunabhängigen 

Spurensicherung“ nach Vergewaltigung 

FEUERVOGEL e.V. 2020 



Beschlussvorschlag TOP 4: 

1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur 

Kenntnis. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die 

Kooperationsmöglichkeiten der Akteure im 

Bereich des sexuellen Missbrauchs an jungen 

Menschen im Zollernalbkreis weiter auszuloten 

und zu stärken. 

 

 



Tagesordnung öffentlich 

4. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche - Präventionsangebote im 

Zollernalbkreis 

5. Vorstellung des Armuts- und Sozialberichts für 

den Zollernalbkreis - Ergebnisse und 

Handlungsansätze aus dem 

Beteiligungsworkshop "Arbeit, Wohnen, Mobil 

sein„ 

6. Anfragen und Bekanntgaben 





17.08.2018 

Bewerbung für die Erstellung eines Armuts- und Sozialbericht 

Zeitliche Umsetzung 

24.09.2018 

Beschlussfassung SKS zur Bewerbung 

und Teilnahme am Beteiligungsworkshop 

 

17.10.2019 

Befragung der Betroffenen am Tag der Armut 

Oktober 2018 

Förderungszusage des Landes auf den 

Beteiligungsworkshop für das II. Quartal 

2019 

26.11.2019 

Durchführung Beteiligungsworkshop 

22.06.2020 

Vorstellung des Armuts- und Sozialberichts im SKS  

28.05.2020 

Abstimmung mit der Liga der freien 

Wohlfahrtsverbände sowie Jobcenter 





Struktur der Bedarfsgemeinschaften nach Lebensform 
Alleinerziehende stellen mehr als ein Fünftel der Bedarfsgemeinschaften 

(31.12.2018) 





Die Umfrage erbrachte nachstehende Ergebnisse  

Hilfebedarf besteht im Wesentlichen in den Bereichen:  



Darüber hinaus wird gewünscht:                                             Hilfe bei:  



Handlungsempfehlungen  

 

I. Wohnen - Ziel: adäquaten Wohnraum für alle ermöglichen 
 

Leerstehender Wohnraum 

 Erhebung und Erfassung der (Miet-)Leerstände über Kommunen / 

Landkreis 

 Mietspiegel in allen Städten und Gemeinden des Zollernalbkreises 

erstellen lassen und regelmäßig aktualisieren 

 Anpassung der Mietobergrenzen im Rahmen der Kosten der Unterkunft 

SGB XII / SGB II 
 



 

Neue Wohnformen 

 Konzepte von Wohnformen für unterschiedliche Nutzergruppen 

entwickeln (Jugendliche, Ältere, Demenzkranke, Senioren, gemischte 

Wohnform „ Jung und Alt“) 

 Akquise von Wohnraum im Bereich der Übergänge vom Elternhaus 

in die eigene Selbstständigkeit für Jugendliche, die im Jakobushaus 

sind und kein Obdach haben 

 Gemeinschaftliches Wohnen fördern 

 ambulant betreuter Wohnraum für spezifische Zielgruppen vor Ort 

fördern (z.B. Jugendliche aus belasteten Familien, suchtabhängige 

Menschen)  
 

 



Umstrukturierung von bestehendem Wohnraum 

 Ausbau bezahlbarer Wohnraum für alle Segmente 

 Begleitangebote und Anreize für den Vermieter zur Vermietung an 

die Leistungsberechtigten (Direktzahlung der Miete an den 

Vermieter/Zwischenmiete/Sanierungszuschüsse) 

 Schaffung von weiterem sozialem Wohnraum durch die Wohn- und 

Kreisbaugenossenschaften 
 

 

 



Vermittlung / Unterstützung bei der Vermietung 

Einrichtung einer Beratungsstelle,  

• die bei Abschluss eines Mietverhältnisses unterstützt und  

• bei bestehenden Mietverhältnissen als „Kümmerer“ und Vermittler 

zu Fragen rund um die Vermietung unterstützt und 

• bei weiteren Herausforderungen als Problemlöser fungiert 

(„Scharnierfunktion“). 
 

Fördermöglichkeiten und –programme chancenorientiert einbeziehen 
 

 



II. MOBILITÄT - Ziel:  Mobilität für alle ermöglichen 

Sozialticket einführen: eine politische Entscheidung des Kreistags 
 

Attraktivität benachteiligter Quartiere erhöhen 

 Infrastruktur (Geschäfte) in weniger attraktiven Gebieten fördern 

 bessere Anbindung der Randbereiche an die Mittelzentren 
 

Barrierefreiheit 

 barrierefreie Bushaltestellen, Haltestellen und Bahnsteige 

(Sensibilisierung der Kommunen), insbesondere für Menschen mit 

Behinderungen 

 bessere Anbindung an den Verkehrsverbund insgesamt; Ausbau ÖPNV 

 Mobilität gewährleisten heißt einen Dreiklang zwischen 

Infrastruktur, Wohnen und ÖPNV herstellen 
 



 

III. Arbeitslosigkeit und soziale Teilhabe ermöglichen - Ziel: 

Menschen in Arbeit bringen und das verfügbare 

Einkommen erhöhen 

Heranführung von arbeitsmarktfernen Personen an eine 

Erwerbstätigkeit 

 Fallmanagement zur Bearbeitung von multiplen Problemlagen 

bei Hilfebedürftigen nutzen und damit Hemmnisse, die einer 

Eingliederung entgegenstehen, Schritt für Schritt abbauen 

 ein niederschwelliges Angebot zur Unterstützung und 

Stabilisierung von Personen mit psychischen Problemen i.R.d. 

psychosozialen Betreuung etablieren: Beratungsangebote 

schaffen, um entlastende Gespräche zu führen und den Kopf für 

eine Arbeitsaufnahme frei zu machen 



 Leistungsbezieher durch intensive sozialpädagogische Betreuung 

auf dem Weg in die Arbeitswelt begleiten 

 SGB II–Instrumente wie Arbeitsgelegenheiten zur Schaffung von 

Tagesstruktur, Einzelbetreuung, Qualifizierung etc. nutzen, um den 

Weg zur Eingliederung in Arbeit und damit zur Überwindung der 

Hilfebedürftigkeit zu bereiten 

 

 



Stabilisierung von Arbeitsverhältnissen 

 Arbeitnehmer durch Beratung und Qualifizierung umfassend und 

gezielt auf die Arbeitsaufnahme vorbereiten 

 Beschäftigungsbegleitendes Coaching einsetzen, Abbrüche 

vermeiden: Arbeitgeber und Arbeitnehmer beraten und 

unterstützen, um auftretenden Schwierigkeiten 

entgegenzuwirken 

 die Qualifikation von Erwerbs-Aufstockern i.R.d. 

Qualifizierungschancengesetzes erhöhen, um deren Einkommen 

und Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen 

 

 



Ermöglichung von Teilhabe für arbeitsmarktferne Personen  

 das Teilhabechancengesetz nutzen, um Beschäftigungs- und 

Teilhabemöglichkeiten für Personen zu schaffen, die sehr weit von 

einer regulären Arbeitsaufnahme entfernt sind 

 Arbeitsverhältnisse großzügig bezuschussen 

 flankierende Maßnahmen wie beschäftigungsbegleitendes 

Coaching und passgenaue Qualifizierung einsetzen 

nachhaltige Integrationen 

 

 



Dauerhafte Etablierung von finanziell unterstützten 

Teilhabemöglichkeiten 

 Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitsmarktferne schaffen, auch 

über das aktuell bis 2023 befristete Teilhabechancengesetz hinaus 

 nicht nur Leistungen für den Lebensunterhalt gewähren, 

sondern passive Leistungen einsetzen, um Menschen eine 

sinnstiftende Tätigkeit und eigenes Einkommen zu ermöglichen 

 Bewusstsein bei Entscheidungsträgern, Politikern und in der 

Öffentlichkeit für die Notwendigkeit eines dauerhaften Angebots 

schaffen 

 

 



Ideen für ein Modellprojekt 

 Transferleistungen in Gehalt umwandeln 

 in begrenzter Anzahl Menschen, die keine Chancen auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt haben, in einem geschützten Rahmen 

eine Tätigkeit ermöglichen 

 einen speziellen Arbeitsbereich mit bestimmten Regeln hierfür 

schaffen 

 nicht den zweiten Arbeitsmarkt, sondern die Teilhabe in den 

Vordergrund stellen 

 

 



Sozialamt 

Jugendamt Jobcenter 

Agentur für Arbeit   Jobcenter 

Altersarmut II Senioren und Pflege 

(Kinder-)Armut 

Langzeitarbeitslosigkeit  



Weiteres Vorgehen zum Armuts- und Sozialbericht: 

 Priorisierung der Vielzahl an Handlungsempfehlungen 

 

 Abstimmung mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege 

 

 Entscheidung der politischen Gremien über die nächsten 
Umsetzungsschritte 

 



Beschlussvorschlag TOP 5: 

Der Armuts- und Sozialbericht wird zur Kenntnis 

genommen. 

 



Tagesordnung öffentlich 

4. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 

Jugendliche - Präventionsangebote im 

Zollernalbkreis 

5. Vorstellung des Armuts- und Sozialberichts für 

den Zollernalbkreis - Ergebnisse und 

Handlungsansätze aus dem 

Beteiligungsworkshop "Arbeit, Wohnen, Mobil 

sein„ 

6. Anfragen und Bekanntgaben 



Kreisjugendamt  

98 

bisher Weilheimer Str. 17 

 

Neu:  Weilheimer Str. 31 
 

       (fr. Klinikgebäude) 



                        Unterbringung Kreisjugendamt Hirschbergstr. 

Steinachstr. 

Charlottenstr. 

Weilheimer Str. 

Kantstr. 

Friedrichstr. 

Schloßackerstr. 



 

„Häusliche Gewalt“ im Zollernalbkreis 

 

 

 

 
Lothar  Rieger   Polizeipräsidium Reutlingen   Referat Prävention 
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“Häusliche Gewalt” im Zollernalbkreis 2011 – 2020 
Anzahl polizeilicher Einsätze und Wohnungsverweise  

 

 Polizeiliche Einsätze 

 Wohnungsverweise 



Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger  

Polizeipräsidium Reutlingen  

Referat Prävention  

72336 Balingen, Charlottenstr. 4 

Telefon: 07433/264-131 

Email: reutlingen.pp.praevention@polizei.bwl.de  

Noch Fragen? 


